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sondere Anerkennung verdien auch der Anhang mit SCINECN Angaben der
Regeltexte, der ommentare, der er ZUrTr ege und ZUrTr monastischen
Geschichte. Weiteren Kreisen 1en die VonN Benediktinern der el ared-
SOUS der Collection APExX- erschi:enene Übersetzung 11S$S Französische
ohne ommentar, aber mit guten kurzen Einführung und Sach-
register*“

Aus dem Unterricht für Novizen erwachsen und für 1Ne erste aszetische
Einführung das monastıiısche en mit vieler 1e un unter fleißiger
Benützung der Literatur geschrieben ISt die Ausgabe VONn KÖö Bler
Der ommentar mac auft vieles aufmerksam Was 1Ur Del wiederholtem
und unablässigem Studium der ege gesehen und rkannt werden konnte
och bleibt auch hier WIe Del Tast en aszetiischen ommentaren ZUTr ege
der Wunsch daß S1IC nNnIıC LIUTL wörtliche nklänge un gleichlautende Vor-
schriften Del den Vätern und Mönchsvätern registrieren sondern tärker
un überzeugender als biısher den €e1s monastischen rbgutes C111-
führen möchten dessen großer euge für das abendländische Onchium
dıe ege 1St S1e kannn richtig und aNSCHICSSCH 1Ur VO christlichen
Altertum her interpretiert werden

och Hugo, Quellen ZUu Geschichte er Askese und des Mönchtums
der en irche Sammlig dUSSCW kirchen- und dogmengeschicht-

lıcher Quellenschriften eue Folge 6
DIe Arbeit 1ST OTIfenDar berechnet für Seminarübungen, und für ine

soiche Bestimmung ISt SIC eiNne vorbildliche eistung ; kein einigermaßen
aufschlußgebendes Zeugnis ist übersehen Sehr WertIvVo. ist die Einleitung,
die dankenswerter Weise Stoffparallelen aus der Antıke eibringt Eın
Wunsch bleibt allerdings da sich Zeugnisse handelt die aus ihrem
Zusammenhang herausgelös sind WaTe vortel den Kontext miıt

atzliein wenigstens klarzustellen manchma: g..
ug! die Person des Sprechers anzugeben WEeNnn S1C NIC die des Autors
selber 1St Der Rahmen des Büchleins würde dadurch NiIC gesprengt wohl
aber Verwertbarkeit über bisherige Bestimmung Nınaus erweiter
werden wobei VOT em Verwendung der Unterweisung des klöster-
lıchen Nachwuchses denken 1ST

etiten A.S  b
Can  iVez Cist ref StTAatuta apıtulorum Generalium rdi-

NIS Cisterciensis aD NNHNO 1116 ad iın 1786
Louvaın 1933 58 S 8 und 533
1931 War INr vergönn Tag Citeaux der ‚„„Mater omn  “

WIe es die Zisterzienser eNNEeEN verbringen Mehr denn Sons stan 90808
die TO des Ordens und Bedeutung für die irche VOTL ugen
Ich empfand aber auch recC heutige Zerrissenheit ach ause
zurückgekehrt las ich dieser Zeitschri 1931 226 f daß auf dem
Generalkapitel 1925 belgische Önche die nregung ZUrLC Herausgabe Von
möglichst SEMEINSAMECN atuten für den aNzZenN en gaben Das General-
kapitel 1930 trat diesem Tlan er und beauftragte den Generalabt ‚„VIiamı
sternendi ad exarandas Constitutiones Ordinis‘‘ Die urch-
Tführung dieses Planes eriorder natürlıch ZunäacnNs einmal eingehende ennt-
NIS der Verfassung und er Einrichtungen der en Zisterzienser Die este
Vorarbeit hiezu bietet ein SENAUCT ext der Dekrete er Generalkapitel
Die Herausgabe derselben hat Nu  —$ der obengenannte belgische Zisterzienser

La gle de aın Benoıit (Collection PRüx- Vol AAV I) ared-
SOUS 1933

St Benedicti Regula monachorum, TAaz 1931
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auf sıch 1eselbDe ist ‚WarTr keineswegs Urc. die Beschlüsse der
Generalkapitel VON der observantıa cCommunis angeregt, da den refor-
mierten Zisterziensern, den Trappisten, gehört. Das Werk ist auft meh-
1616 an Derechnet, hat doch das Generalkapitel bis ZUu Beginn des
16. Jahrhunderts, Sanz wWwIe eS die Charta Charitatis vorsah, fast jedes Jahr
getagt. Kın kleinerer e1il der atuten WärTr bisher schon gedruc De1l Mar-
tene un Durand b Thesaurus anecdotum, 1 Par 715 cod 1 243
DIiSs 16406; alleın diese Ausgabe ist keineswegs vollständig und zudem teil-
weIlse noch ziemlic. ungenauU. uberdem en  1e das Nomastıcon Cisterciense
VON arıs und He Sejalou, olesmes 8992 zusammenfassende Darstel-
lungen der Generalkapitelsbeschlüsse. Für Forschungen genügte
jedoch 1ese Ausgabe NIC VOTr em NIC. en geENaAUE Zeiıtangaben erfor-
derlich

SUC NUu  — auf run Reihe Von Codices einen einheitlichen
ext herzustellen, wobei jedoch die Varıanten jeweıils angegeben sind. Die
benützten Codices tammen meist Aaus Fränkfeich: der eimat des Ordens
Von auf deutschem en befindlichen Quellen wurden Codices in Luzern,
München, Düsseldorf, Wien und enNnrerau benützt. Da 1im en
die Vorschrift galt, daß jeder VOoOomMm Generalkapitel heimkehrende! Abt eine
Abschrift der Beschlüsse mitnehmen mußte, ist eigentlich auffallend,
daß wenig größere ammlungen auft UNs gekommen sind; gab doch in
eutschlan ine große ahl VON Männerklöstern dieses Ordens

Erfreulicherweise sind in den Anmerkungen die berührten Klöster in der
Landessprache, auch unter Hinzufügung der 1Öözese oder Provinz, angegeben,
Was den Benützern manche Mühe erspart. Beigegeben sind auch VelI-
schiedene Schrifttafeln in vorzüglicher Reproduktion.

Die Herausgabe des ersten Bandes zeigt, daß das Neue Werk den VOTI-
andenen usgaben der Generalkapitelsbeschlüsse anderer en (der
Dominikaner, Karmeliter, Minimen, engl Benediktiner) ebenbürtig die
Seite } Mit Rücksicht auf den großen Einfluß, den diıe Zisterzienser
überall hatten, ist die Herausgabe er Generalkapitelsbeschlüsse niıcC
bloß für die Geschichte des Ordens selbst, ondern als ine Quelle für die
gesamte abendländische Kirchengeschichte Von größtem erte

Neresheim. Hofmeister.

rank, H., OSB, Die Klosterbischöfe des rankenreiches (Beitr.
en Mönchtums un des Benediktinerordens 17), Aschendorftff,

Münster 1932, 89 190 S: 819
Je dürftiger die Quellen, SC  rIier mussen die recC  iıchen Termini

erfaßt un abgegrenzt werden, soll die Geschichte der frühmittelalterlichen
Kıirche NIC. auf Abwege geraten Man ird sich immer mehr VEZWUNSCNH
sehen, sta großklingender Synthesen und geistesgeschichtlicher Problematik
sıch mit Einzeluntersuchungen eiassen und dıe vorliegende Arbeit De-
welst, daß solche bescheidene T1 die einzigen Fortschritte sind Das
NSTILU der Kloster- und Wanderbischöfe der frühkarolingischen Zeit hat
oft alsche Ansıchten erzeugt un genährt. So hat beispielsweise
die neueste Forschung über den Ordinationstitel und viele vorher unbedenk-
ıch dıe Entstehung der Chorbischöfe Aus den Kloster- und Wanderbischöfen
ANSCHOMMEN. Die Behauptung Levisons, daß die Chorbischöfe mit den
Klosterbischöfen nıchts tun aben, ird hier VonNn einem seiner Schüler
in einer xakten Dissertation hinreichend begründet. Danach besteht das
esen der Klosterbischöfe, die Önchs- oder 1SCHNOTe sein können, in
der Unabhängigkeit gegenüber der Jurisdiktion des Diözesanbischofs, SOWeIlt
eine solche überhaupt in rage ommt, während der Chorbischo immer
ad nutum episcopi ISt. Der WeC dieser xemten Klosterbischöfe War ent-
weder das Weıihebedürfifnis 1Im eigenen Kloster oder die Miss1on Mit guten
Gründen ird das Institut der Klosterbischöfe VOIN der hen Kirche her-


